
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
WIE GEHT ES IHRER REGIST-
RIERKASSE? 
Seit 1.Jänner 2016 besteht Re-
gistrierkassenpflicht und haben 
die Einzelaufzeichnungs- und Be-
legerteilungspflicht Verschärfun-
gen erfahren. Dass dem auch ent-
sprochen wird, werden die Fi-
nanzämter in 2016 vermehrt vor 
Ort bei den Betrieben Kontrollen, 
sog. “Nachschauen“, durchfüh-
ren. 
 Im 1.Quartal 2016 werden zur 

„proaktiven Unterstützung“ der 
Unternehmen sog. “Compli-
ance-Nachschauen“ erfolgen. 
Dabei werden der Stand der 
Einzelaufzeichnungen, der Be-
legerteilung und der Einsatz der 
Registrierkassen und der Lo-
sungsermittlung überprüft. 

 Im 2.Quartal 2016 werden 
diese Nachschauen bereits in 
umfassenden Erhebungen 
von Daten der Einzelaufzeich-
nungs-, Registrierkassen- und 
Belegerteilungspflicht münden 
und die erhobenen Sachver-
halte Auswirkungen auf eine 
nachfolgende Betriebsprüfung 
zeigen. 

 Finanzstrafrechtliche Auswir-
kungen wird es im 1.Quartal 
2016 keine geben, ebenso nicht 
im 2.Quartal, nur müssen dann 
bereits plausible Gründe (zB. 
Lieferschwierigkeiten des Re-
gistrierkassenlieferanten) für 
eine Nichterfüllung der Pflichten 
gegeben sein. 
GUTER RAT: Bitte unbedingt, 
mit Ihrem Steuerberater und 
dem Registrierkassenlieferan-
ten abklären, wie Ihre betriebli-
chen Abläufe so einfach wie 
möglich organisiert werden kön-
nen, um dem Gesetz zu ent-
sprechen. 

 


